
R E I S E A N M E L D U N G 
Studienreise 

 

ALBANIEN 
12.05. – 20.05.2025 

 

Anmeldeschluss: 05.03.2025    
 

  Anmeldung bitte vollständig ausgefüllt einsenden an: 

Herrn Dr. Ludwig Sagmeister       Oberthweg 38       84034 Landshut       
Tel.: 0871/61504 oder 0177 – 278 78 71  E-Mail: familie.sagmeister@freenet.de 

 

Person 1 (Name/Vornamen wie Pass/Auweis)    Person 2 (Name/Vorname(n) wie im Pass/Ausweis 
 

 ______________________________________      ________________________________________ 
 Nachname                              Nachname 
  

______________________________________      ________________________________________ 
 Vorname (n)                                  Vorname (n) 
  

______________________________________   ________________________________________ 
 Geb. Datum                                                 Geb. Datum 
  

______________________________________  ________________________________________ 
 Straße    Straße 
  

______________________________________  ________________________________________ 
 PLZ/Ort    PLZ/Ort 
  

______________________________________  ________________________________________ 
 Telefon/E-Mail Telefon/E-Mail 
  
 
 

 
Ich/wir möchten an der von Ihnen vermittelten Reise teilnehmen und bitten um feste Reservierung und 
Bestätigung (bitte ankreuzen): 
 
 Doppelzimmer  pro Person  €   2.298,- 
 

 Einzelzimmerzuschlag  pro Person  €      280,- 
 

 
Die Staffelung der Preise für die Reiserücktrittskostenversicherung werden mit der Reisebestätigung mitgeteilt. 
Eine Gruppenversicherung ist ab 10 Personen möglich. 
Bitte beachten Sie, dass bei Buchung eines halben Doppelzimmers bei eventueller Stornierung einer Person der 
oben angegebene Einzelzimmerzuschlag berechnet werden muss. 
Mit Ihrer Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 200,- Euro pro Person sowie der Betrag für eine 
eventuelle Rücktrittsversicherung fällig. Die Restzahlung muss bis spätestens 28 Tage vor Reiseantritt geleistet 
werden. Ihre Zahlung ist abgesichert über die Insolvenzversicherung bei der tourVERS Touristik-Versicherungs-
Service GmbH bzw. der HanseMerkur Reiseversicherung AG. 
 

gintatour GmbH       IBAN DE 19 61 34 00 79 04 39 66 44 00       Commerzbank Schwäbisch Gmünd 
 

Mit meiner Unterschrift trete ich auch gleichzeitig für die Anmeldung aller von mir oben genannten Personen 
verbindlich ein. Die Reise gilt als vertraglich verbindlich gebucht nach Zusendung und Erhalt der Reisebestätigung 
und Reisebedingungen, sofern Sie nicht innerhalb 7 Tagen schriftlich widersprechen. Sollten Sie die 
Reisebedingungen vorab wünschen, fordern Sie diese bitte telefonisch oder per E-Mail an. 

 
_________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum                                                             Unterschrift 
 
Veranstalter:                Geoplan KIWI Tours GmbH, München, in Zusammenarbeit mit gintatour GmbH,  
                                      Schwäbisch Gmünd, als Vermittler       
 

Mindestteilnehmerzahl 35 zahlende Personen. Sollte die ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, 
erhöht sich der Reisepreis bei 30-34 Personen um €    45,- und bei 25-29 Personen um € 70,- pro Person 

 
 
 

 



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne 
der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen 
gelten. Die Geoplan KIWI Tours GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 
gesamten Pauschalreise. 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 
sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 
unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 
Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall 
bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine 
volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 
angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 
Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 

 Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der 
Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung”), wenn Leistungen nicht gemäß dem 
Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die 
Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des 
Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein 
und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Die Geoplan KIWI Tours GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit Touristik-
Versicherungsservice GmbH abgeschlossen. Im Schadensfall können sich Reisende bei der 
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Tel. +49 (0)40 
53799360 melden. Weitere Informationen sind auch auf dem Sicherungsschein enthalten, der 
Reisenden bei der Buchung übergeben wird. Webseite, auf der die EU-Richtlinie 2015/2302 in der in das 
nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzungrichtlinie-eu2015-2302.de 

 


